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In Ergänzung der zeichnerischen Festsetzungen des Bebauungsplanes vom 
18.10.2021, mit redaktionellen Änderungen vom 24.08.2023 und Auflagen vom 
06.02.2024 im Maßstab 1 : 1.000 werden folgende  
 

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  -  BEBAUUNGSVORSCHRIFTEN 

 
festgelegt: 
 

I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 
1. ART  DER  BAULICHEN  NUTZUNG 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 8 BauNVO und § 1 Abs. 6 
BauNVO) 
 
Die Eintragungen zur Art der baulichen Nutzung in den Nutzungsschablonen 
bedeuten: 

 
GE - Gewerbegebiet 
(gem. § 8 BauNVO) 
 
Gewerbegebiete dienen vorwiegend der Unterbringung von nicht erheblich be-
lästigenden Gewerbebetrieben. 
 
Ausnahmen nach § 8 Abs. 3 Nr. 1 bis 3 BauNVO sind unzulässig. 
 
 

2. MASS  DER  BAULICHEN  NUTZUNG 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit §§ 16 - 21a BauNVO) 
 
Das Maß der baulichen Nutzung wird gemäß Eintrag in die Nutzungsschab-
lone (vgl. Planzeichnung) für die verschiedenen Bereiche des Bebauungspla-
nes über die: 
  
 GRZ -  Grundflächenzahl gem. § 17 Abs. 1 BauNVO 
 
 GFZ - Geschossflächenzahl gem. § 17 Abs. 1 BauNVO 
 
 GH - Gebäudehöhe gem. § 18 BauNVO als Höchstwert bestimmt. 
 

Bezugspunkt ist die Höhe in etwa Mitte des Baufeldes. Sie wird durch Eintrag 
in der Nutzungsschablone der Planzeichnung bezogen auf die Höhe in Metern 
DHHN 2016 festgelegt. 
Der jeweilige Bezugspunkt ist in der Planzeichnung Teil A mit Bezugspunkt 
GE 1-1 und GE 1-2 Höhe 345 m DHHN 2016 sowie  
GE 2 Höhe 347 m DHHN 2016 festgesetzt. 
Daraus ergibt sich eine maximale Gebäudehöhe von 10,0 m. 
 
Die Zahl der Vollgeschosse wird als Höchstmaß bestimmt.   
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3. BAUWEISE 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 22 BauNVO) 
 
 Abweichende Bauweise (a) gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO als Einzel- oder grup-

pierte Baukörper bis zu einer Länge von 150 m, abweichend von § 22 Abs. 2 
BauNVO (siehe Planeintrag). 

 
 
4. ÜBERBAUBARE  GRUNDSTÜCKSFLÄCHE 

(siehe Eintragungen im Plan) 
 
Die überbaubaren Grundstücksflächen werden entsprechend der Planzeich-
nung durch Baugrenzen bestimmt (§ 23 BauNVO). 
 
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO sind auch auf den nicht überbau-
baren Grundstücksflächen zulässig. 
 
 

5. VERKEHRSFLÄCHEN SOWIE ANSCHLUSS ANDERER FLÄ-
CHEN AN DIE VERKEHRSFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) - siehe Eintragungen im Plan 
 
Die Erschließung der Grundstücke erfolgt über die bestehenden öffentlichen 
Verkehrsflächen (die nicht innerhalb des Plangebiets liegen).  
Nicht Bestandteil der Planung ist die teilweise innerhalb der Plangebietsgren-
zen befindliche planfestgesetzte Anbindung des Gewerbegebietes „Am 
Fuchsberg“ an die S 156 Ortsumgehung Berthelsdorf (LASuV NL Meißen,   „S 
156 Ortsumgehung Berthelsdorf, Bahnübergang“, Az.: DD32-0521/410/15, 
23.01.2018).  
Zufahrten von der Gemeindestraße „Am Fuchsberg“ sind bis zu einer Breite 
von 15 m zulässig. Im Baufeld GE1 sind bis zu 3 Zufahrten auf der gesamten 
Ostseite, im Süden nur östlich der nachrichtlich dargestellten Baumreihe ist 1 
Zufahrt zulässig. Im Baufeld GE2 sind bis zu 3 Zufahrten auf der gesamten 
Nordseite zulässig. Ist die Anordnung einer Zufahrt zwischen den Bäumen der 
festgesetzten Baumreihe nicht möglich, können im Bereich der Zufahrt je ein 
bis zwei Bäume entsprechend verschoben werden. Der Straßenseitengraben 
muss im Bereich der Zufahrt verrohrt werden.  
Grundstückstore sind nach innen zu öffnen. 
 
Im Bereich von Straßeneinmündungen sowie von Grundstücksein- und -aus-
fahrten sind Sichtfelder nach der Richtlinie zur Anlage von Stadtstraßen 
(RASt06) gemäß § 9 Abs. 1, Nr. 10 BauGB freizuhalten. 
Sie sind von jeder sichtbehindernden Nutzung und Bepflanzung freizuhalten. 
Sträucher, Hecken und Einfriedungen dürfen eine Höhe von 0,80 m über Fahr-
bahn nicht überschreiten. 
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6. PRIVATE GRÜNFLÄCHEN 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB) 
 
Die nicht durch Bebauung und Verkehr beanspruchten Grundstücksflächen 
der Gewerbeflächen sind als private Grünflächen auszubilden und zu unter-
halten. Auf den privaten Grünflächen sind Planungen, Nutzungsregelungen, 
Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Land-
schaft zu beachten (siehe Kapitel 8.2: Anpflanzen von Gehölzen). 
 
Bei Erstellung bzw. Neuschaffung von Grünflächen sind die Vorgaben nach 
§12 BBodSchV bindend einzuhalten.  
 
 

7. MASSNAHMEN  UND  VORKEHRUNGEN ZUR  VERMEIDUNG  
VON  SCHÄDLICHEN  UMWELTEINWIRKUNGEN IM  SINNE  
DES  BUNDESIMMISSIONSSCHUTZGESETZES 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 23 BauGB) 
 

7.1 ANLAGENSICHERHEIT / STÖRFALLVORSORGE 
Auf Grund der Nähe zur Wohnbebauung werden Anlagen, die der Störfallver-
ordnung unterliegen, ausgeschlossen. 
 

7.2 SCHALLSCHUTZ 
Zur Sicherung von schädlichen Einwirkungen auf angrenzende Bebauung 
werden für alle Gewerbeflächen Emissionskontingente als flächenbezogene 
Schallleistungspegel – LEK in dB (A) für den Tag- und Nachtzeitraum festge-
setzt. 
Die Neuansiedlung bzw. Erweiterung von Betrieben im Gewerbegebiet hat so 
zu erfolgen (erforderlichenfalls durch entsprechende Schallschutzmaßnah-
men), dass deren nach TA Lärm berechnete Beurteilungspegel (Langzeitpe-
gel) an keinem Immissionsort innerhalb und außerhalb des Plangebietes hö-
her sind, als die zugehörigen Immissionskontingente. Der Nachweis ist an-
hand der Immissionsorte IO 1 (Am Fuchsberg 19), IO 2 (Wochenendhaus, 
Am Fuchsberg, direkt neben der Planfläche GE 1-1) und IO 5 (An den Gärten 
24), durchzuführen (siehe Bericht ABD 43437-01/21). 
Die zur Betriebsfläche zugehörigen Immissionskontingente berechnen sich 
aus folgenden immissionswirksamen flächenbezogenen Schallleistungspe-
geln (tags, 6–22 Uhr / nachts, 22–6 Uhr): 
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Teilfläche 

Höchstzulässige, immissionswirksame  
flächenbezogene Schallleistungspegel  

= Emissionskontingente  

L"WA in dB(A) re 1 m² 

LEK, tags LEK, nachts 

Fläche GE 1-1 60 44 

Fläche GE 1-2 63 44 

Fläche GE 2 60 54 

 
 

 

8. PLANUNGEN, NUTZUNGSREGELUNGEN, MASSNAHMEN 
UND FLÄCHEN ZUM SCHUTZ, ZUR PFLEGE UND ENTWICK-
LUNG VON NATUR  UND LANDSCHAFT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 

8.1 VERMEIDUNGS- UND MINDERUNGSMASSNAHMEN 
 

8.1.1. ARTENSCHUTZRECHTLICHE BAUZEITBESCHRÄNKUNG 
Der Zeitraum der Baufeldfreimachung (Entfernung der Vegetation, Abschie-
ben des Oberbodens, Abgrabungen, Auffüllungen) wird auf Anfang Oktober 
bis Ende Februar beschränkt. 
 

8.1.2. ERHALTUNG UND BAUZEITLICHER SCHUTZ VON GEHÖLZFLÄCHEN 
Die im Osten des Baufeldes GE 2 gelegene Hecke auf Flurstück 566/1 und 
das im Nordwesten des Baufeldes GE 2 gelegene Feldgehölz auf Flurstück 
566/3 und 633/1 sind in der Lage und Größe, wie vorhanden und im Bericht 
und Lageplan dargestellt, zu erhalten.  
Das außerhalb des Plangebietes im Westen direkt angrenzende Feldgehölz 
entlang der Bahntrasse ist bauzeitlich gefährdet und ebenfalls zu erhalten.  
Diese Biotope sind mittels einer wirksamen Absperrung vor jeglicher Beein-
trächtigung (einschl. Befahrung und Ablagerungen) in der gesamten Bauzeit 
zu schützen. Generell ist zum Schutz der Bäume die DIN 18920, RAS LP 4 
und ZTV-Baumpflege zu beachten. 
 

8.1.3 BAUZEITLICHE BODENSCHUTZMAßNAHMEN  
Bei der Ausführung sind die allgemeinen Grundsätze des Bodenschutzes 
(BBodSchG; §§ 1a, 202 BauGB; §1 BNatSchG), wie sparsamer und scho-
nender Umgang mit dem Schutzgut Boden sowie der Schutz des Bodens vor 
Verunreinigungen, unnötigen Versiegelungen und Verdichtungen sowie 
sonstigen schädigenden Einflüssen, zu beachten. 
Für den bei Baumaßnahmen anfallenden unbelasteten Bodenaushub ist ein 
Massenausgleich vorzuschreiben bzw. eine Verwertung zu sichern, da eine 
Beseitigung, d.h. Deponierung von unbelastetem Erdaushub gemäß den ab-
fallwirtschaftlichen Grundsätzen des Freistaates Sachsen nicht zulässig ist. 
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Zum Erhalt des Bodens im Sinne § 202 BauGB i. V. mit § 1 BBodSchG sind 
folgende Hinweise bei der Bauausführung zu beachten:  

- Vor Baubeginn ist der Mutterboden im Bereich der Baustellen und Neben-
einrichtungen zu sichern. 

- Anfallendes Aushubmaterial ist getrennt nach Mutterboden und Unterbo-
den zu gewinnen und zu lagern. 

- Verunreinigungen der Böden bzw. Bodenmieten mit Abfällen und Schad-
stoffen sind zu verhindern. 

- Zwischenlager von Böden sind in Form von trapezförmigen Mieten bei ei-
ner Höhe von max. 2 m so anzulegen, dass Verdichtung, Vernässung und 
Erosion vermieden werden. 

- Bautätigkeit und Baustellenverkehr sind auf das Gelände der zu bebauen-
den Bereiche zu beschränken. Freiflächen sind vom Baustellenverkehr 
freizuhalten. 

Ergeben sich Hinweise auf schädliche Bodenveränderungen/ Altlastens ist 
die Untere Bodenschutz-/ Abfallbehörde hinzuzuziehen. 
 
Bodenschutzrechtliche Hinweise aus der Stellungnahme des LRA v. 9.3.21: 

- Auf Grund der vermutlich vorhandenen physikalischen Eigenschaften des 
Bodens (lt. altem Bodengutachten von 2012 oberste Schicht mit mehr als 
2 m anstehendem Lösslehm), wird auf jeden Fall empfohlen, für die bauli-
chen Maßnahmen im Vorlauf ein Baugrundgutachten einzuholen. Ge-
nannte Böden sind in der Regel sehr empfindlich gegenüber Vernässung. 
Unter Umständen ist sogar ein Bodenaustausch erforderlich, um die Sach-
dienlichkeit als Baugrund herzustellen. 

- Erdarbeiten sind nicht in Nasszeiten bzw. Frost- und Tauperioden durch-
zuführen. 

- Mutterboden ist im engeren Sinne kein Bodenaushub, da er die oberste 
Bodenschicht (Oberboden) darstellt. Dieser ist von der in Anspruch zu 
nehmenden Fläche abzuschieben und zu sichern. Beim Bodenaushub 
sind Unterboden und mineralischer Untergrund zu trennen. Eine Vermi-
schung der verschiedenen Bodenschichten ist nicht gestattet. 

 
 
8.1.4 REGENWASSERRÜCKHALTUNG  

Das anfallende Regenwasser ist dezentral in den Baufeldern des Plangebie-
tes zurückzuhalten.  
Um eine freie Einleitmenge in den RW-Kanal zu gewinnen, ist ein lokaler 
Rückhalt des Niederschlagswassers der Straße und begrenzte Mengen aus 
den Gewerbeflächen zu schaffen. Dies ist über einen ca. 80 m langen Stau-
raumkanal zwischen Straße „Am Fuchsberg“ und Flurstück 632/1 zu realisie-
ren. Die anschließbare Straßenfläche beträgt 2.840 m² (Straße und Fußweg). 
Damit werden bei dem anzusetzenden 5-Jahresregenereignis 53 l/s frei, die 
auf die einzelnen Rückhaltungen aus den Gewerbeflächen aufgeteilt werden. 
Bei dem Bau eines Stauraumkanals mit einer Länge von 80 m und einem 
Durchmesser von 1,0 m kann der Abfluss der Straßenfläche von 53 l/s auf 
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7 l/s gedrosselt werden, wobei das spezifische Stauvolumen 227 m³/ha be-
trägt. 
 
Damit können für die beiden GE ca. 46 l/s als Einleitmenge geschaffen wer-
den. Diese kann anteilig auf die Flächenanteile aufgeteilt werden.  
Zur Ableitung des Regenwassers von der GE2 ist die Einleitung des Drossel-
abflusses in den Stauraumkanal vorgesehen. 
Die ableitbaren Niederschlagsmengen werden entsprechend der Flächen-
größe auf die Bereiche aufgeteilt. 
 

Fläche  
Fläche in 

m² %-Satz 
Einleitmenge in 

m³/ha  
GE 1 13.471 58,1 131,8 
GE 2 9.730 41,9 95,2 
Summe 23.201 100,0 227 

 
 
8.1.5 VERWENDUNG VON WASSERDURCHLÄSSIGEN BELÄGEN 

Alle Verkehrs- und Stellflächen auf den Baugrundstücken sind auf wasser-
durchlässigen Tragschichten mit wasserdurchlässigen begrünten Belägen, 
wie Rasengittersteine, Pflaster mit mind. 15 % Sickerfugenanteil, wasserge-
bundene Decken, Schotterrasen oder Porensteine zu befestigen  

 
8.1.6 BESCHRÄNKUNG DER AUßENBELEUCHTUNG 

Zum Schutz von Insekten und Fledermäusen, Minderung der Lockwirkung 
auf nachtaktive Tiere und Minderung der nächtlichen Lichtemissionen auf die 
angrenzende freie Landschaft sind für die öffentliche Straßenbeleuchtung 
und die Außenbeleuchtung in den Gewerbeflächen insektenschonende, 
dimmbare Leuchtmittel nach neuestem Stand der Technik (z.B. LED) in nach 
unten strahlenden Lampenträgern zu verwenden (Beleuchtung mit möglichst 
niedriger Farbtemperatur, d.h. kleiner 3.000 K, warmweißes Licht).  
 
Die Leuchtkörper sind vollständig geschlossen, der Lichtpunkt befindet sich 
im Gehäuse. 
Das nächtliche Beleuchtungsniveau ist in der Zeit zwischen 0:00 Uhr und 
4:30 Uhr durch Leistungsreduzierung auf 50 % des Lichtniveaus der norma-
len Beleuchtung zu verringern.  

8.1.7  VERBOT EINER DACHEINDECKUNG MIT UNBESCHICHTETEM METALL 
Die Dächer der neu zu errichtenden Gebäude dürfen keine flächige Einde-
ckung aus unbeschichtetem Metall (Kupfer, Zink, Titanzink, Blei) besitzen.  
 
Untergeordnete Bauteile (Dachrinnen, Verwahrungen, etc.) dürfen aus den 
beschriebenen Metallen bestehen. 
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8.2 KOMPENSATIONSMAßNAHMEN 
 
8.2.1 ANPFLANZEN VON HOCHSTÄMMEN ENTLANG DER STRAßE 

In den Baufeldern sind entlang der Straße „Am Fuchsberg“ westlich = 
Pflanzgebot PFG 1 bzw. südlich = PFG 2 des Straßengrabens durchge-
hende Baumreihen mit insgesamt 33 Stk. Großbäumen zu pflanzen.  
 
Die Bäume sind mittig auf einem mind. 3 m breiten Grünstreifen zu pflanzen. 
 

8.2.2 ANPFLANZEN EINER FELDGEHÖLZFLÄCHE 
 
Pflanzgebot PFG 6: 
Westlich des Baufeldes GE 2 ist auf mind. 1.360 m² eine Gehölzfläche anzu-
pflanzen. 
 
An der westlichen Grenze dieser neuen Gehölzfläche ist entlang des Bahn-
dammes ein 5 m breiter und 58 m langer Steifen (ca. 290 m² große gehölzlose 
Fläche als Staudenflur/ Saumbiotop auszubilden. 
 
 

8.2.3 ANPFLANZEN VON HECKEN 
 
Pflanzgebot PFG 3, 4, 5 und 7: 
 

Entlang der westlichen, nördlichen und südlichen äußeren Grenzen der Bau-
felder sind 10 m breite Hecken anzupflanzen. 
 
PFG 3: 
Im Baufeld GE 1 ist entlang der nördlichen Grenze des Flurstückes 631 ge-
mäß Planeintrag eine 10 m breite Hecke aus Sträuchern, kleinen und großen 
Bäumen anzulegen. 
 
PFG 4: 
An der nordöstlichen Grenze wird die Hecke auf 5 m verschmälert und auf 
der Nordseite durch eine Obstbaumreihe ergänzt. Auf 45 m Länge sind im 
Abstand von 7,5 m insgesamt 7 Stück Hochstamm- Obstbäume zu pflanzen 
und die 10 m breite Wiesenfläche ist extensiv als 2-schürige Mähwiese zu 
bewirtschaften. 1. Mahd Mitte bis Ende Juni, 2. Mahd im September. Das 
Schnittgut ist einer geordneten Verwertung zuzuführen. 

PFG 5:  
Entlang der westlichen Grenze der Flurstücke 631 und 632/1 ist eine 5 m 
breite Hecke aus Sträuchern, kleinen und großen Bäumen anzupflanzen und 
der 5 m breite verbleibende Streifen zwischen der neuen Hecke und dem 
Bahndamm (5 m B x 145 m Länge = 725 m²) ist als gehölzlose Fläche aus-
zubilden. Dieser Streifen ist mit gebietsheimischem Saatgut anzusäen und zu 
einer Staudenflur/ einem Saumbiotop zu entwickeln (zu Saatgut und Pflege 
siehe weitere Bestimmungen). 
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PFG 7:  
Im Baufeld GE 2 ist entlang der südlichen Grenze auf den Flurstücken 566/1, 
566/2 und 566/3 gemäß Planeintrag eine 10 m breite Hecke aus Sträuchern, 
kleinen und großen Bäumen anzulegen.  

 
Bestimmungen zu Saatgut und Pflege der gehölzlosen Flächen: 
Die gehölzlosen Flächen sämtlicher Maßnahme sind als Staudenflur/ Saum-
biotop auszubilden. Die Ansaat ist mit standortgerechtem Wildpflanzensaat-
gut des Produktionsraumes 5 Südost- und Ostdeutsches Bergland Ursprung-
gebiet 8 Erz- und Elbsandsteingebirge auszuführen, das nach VWW-Re-
giosaaten ® zertifiziert ist. Das Zielbiotop ist Hochstaudenflur frischer Stand-
orte. Hierfür ist die Mischung 08 von Rieger-Hofmann Schmetterlings-/ Wild-
bienensaum oder gleichwertig einzusetzen. 
 

8.3 EXTERNE ERSATZ- / ENTSIEGELUNGSMAßNAHMEN  
 

8.3.1 ERSATZMAßNAHMEN  
 

8.3.2 ENTSIEGELUNGSMAßNAHMEN 
 
Am Ortseingang Rückersdorf auf Flurstück 251/5 der Gemarkung Rückers-
dorf sind der Rückbau und die anschließende Begrünung des ehemaligen 
Schweinestallstandortes als externe Ersatzmaßnahme vorgesehen. 
 
Entsiegelung 
Zurück gebaut = entsiegelt werden sämtliche auf diesem Flurstück vorhan-
dene Gebäude, vollversiegelte Flächen sowie teilversigelte Flächen.  
Im Rahmen der Entsiegelung sind alle unterirdischen Bauwerke, Leitungen 
und Fundamente aus dem Untergrund zu entfernen und die Geländemulden 
durch geeignete, natürliche Korngemische zu verfüllen. 
Die entsiegelte Fläche ist anschließend mit standortgerechtem Wildpflanzen-
saatgut anzusäen, das nach VWW-Regiosaaten ® zertifiziert ist. Das Zielbio-
top ist mesophiles Grünland.  
 
PFG 8: Anlage einer Streuobstwiese 
Auf dem Flurstück Nr. 251/5 der Gemarkung Rückersdorf ist auf mindestens 
2.300 m² eine Streuobstwiese in gängiger Hochstammqualität (wurzelnackt) 
anzulegen. Es ist etwa 1 Baum pro 100 m² Wiesenfläche, d.h. es sind insge-
samt mindestens 23 Stück. Hochstamm- Obstbäume zu pflanzen.  

Die Streuobstwiese ist unter naturschutzfachlichen Gesichtspunkten dauer-
haft zu pflegen. Hierzu ist in der weiteren Planungsphase ein Konzept zu er-
arbeiten und der UNB vorzulegen. 

 
PFG 9: Anlage einer Hecke 
Auf dem Flurstück Nr. 251/5 der Gemarkung Rückersdorf ist auf mind. 
1.200 m² eine 3-reihige Hecke aus Sträuchern und kleinen Bäumen mit einer 
Breite von 5 m und einer Länge von 240 m anzulegen.  
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8.3.3 ZEITLICHER VERLAUF DER UMSETZUNG DER FESTGESETZTEN MAß-
NAHMEN 

 
Die externen Kompensationsmaßnahmen sind parallellaufend zur Erschlie-
ßung des Gewerbegebietes mit Straßenbau, Elektro, Trink-, Regen- und 
Schmutzwasser zu realisieren. 
Bei abschnittweiser Flächeninanspruchnahme sind die Ersatzmaßnahmen 
prozentual zur Inanspruchnahme zu erbringen.  
 
Die Pflanzmaßnahmen sind im engen zeitlichen Zusammenhang mit der bau-
rechtlich relevanten Nutzungsänderung des Baugrundstückes zu erfüllen, 
zeitgleich mit der Fertigstellung der baulichen Anlagen des jeweiligen Quar-
tiers. 
 
Die Anpflanzungen sind fachgerecht auszuführen und bis zum sicheren An-
wachsen zu pflegen (in der Regel 3 Jahre). Pflanzausfälle sind bis zum Errei-
chen des Begrünungszieles eines dichten Gehölzbestands in der je darauf-
folgenden Pflanzperiode in gleicher Qualität zu ersetzen.  
 
Pflanzausfälle bei den Hochstammpflanzungen sind dauerhaft in gleicher 
Qualität zu ersetzen. Eine Unterhaltungspflege ist bei den Hochstammpflan-
zungen zumindest in den ersten 10 Jahren vorzusehen (v.a. Wässern und 
Kronenerziehungsschnitt).  
 
Die geschaffenen Neupflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Eine den 
Standortgegebenheiten und lokalen Bedingungen angepasste Unterhaltungs-
pflege ist zur dauerhaften Erhaltung der Gehölzflächen erforderlich. Diese 
soll eine freie Entwicklung und auch Naturverjüngung der Bestände fördern. 
 

8.3.4 ARTEN UND QUALITÄTEN DER PFLANZMAßNAHMEN ZU 8.2.1 BIS 
8.3.2 
 
Es sind grundsätzlich nur folgende heimische, standortgerechte Arten aus 
gebietseigener Herkunft (§ 40 BNatSchG) zu verwenden: 
 
Anzupflanzende Baum- und Straucharten 
Stiel- Eiche (Quercus robur), Trauben- Eiche (Quercus petraea), Birke (Be-
tula pendula), Schwarz-Erle (Alnus glutinosa), Bruch-Weide (Salix fragilis), 
Hainbuche (Carpinus betulus), Silber- Weide (Salix alba), Gemeine Esche 
(Fraxinus excelsior) -außer an Straßen, Berg- Ahorn (Acer pseudoplatanus), 
Winter- Linde (Tilia cordata), Sommer-Linde (Tilia platyphyllos), Buche (Fa-
gus sylvatica), Flatter-Ulme (Ulmus laevis), Vogel-Kirsche (Prunus avium), 
Feld-Ahorn (Acer campestre), Wild-Apfel (Malus sylvestris), Traubenkirsche 
(Prunus padus), Sal-Weide (Salix caprea), Eberesche (Sorbus aucuparia). 
 
Sträucher:  
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea), Haselnuss (Corylus avellana), Weiß-
dorn (Crataegus laevigata und C. monogyna), Pfaffenhütchen (Euonymus 
europaeus), Faulbaum (Frangula alnus), Schlehe (Prunus spinosa), 
Kreuzdorn (Rhamnus catharticus), Hunds-Rose (Rosa canina), Brombeere 
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(Rubus fruticosus), Öhrchen- Weide (Salix aurita), Korb- Weide (Salix vimina-
lis),  Schwarzer Holunder (Sambucus nigra), Roter Holunder (Sambucus 
racemosa), Schneeball (Viburnum opulus). 
 
Mindestpflanzqualitäten für Gehölzflächen: verpflanzter Strauch 60-100 bzw. 
verpflanzter Heister 150-200 cm, 1 Pflanze/ m²; für Baumpflanzungen an der 
Straße: Hochstamm H 3xv. StU 16-18 cm mit Drahtballen als Alleebaum/ 
Hochstamm für Verkehrsflächen (=Hochstämme mit besonders hohem Kro-
nenansatz und gerader Stammverlängerung) 
 
 

8.3.5 STAUDENFLUREN: SAATGUT, PFLEGE  
 
Die gehölzlosen Wiesenflächen sämtlicher Maßnahmen sind als Staudenflur/ 
Saumbiotop auszubilden. Die Ansaat ist mit standortgerechtem Wildpflanzen-
saatgut des Produktionsraumes 5 Südost- und Ostdeutsches Bergland Ur-
sprunggebiet 8 Erz- und Elbsandsteingebirge auszuführen, das nach VWW-
Regiosaaten ® zertifiziert ist. Der Einsatz anderweitiger herkömmlicher Re-
gelsaatgutmischungen ist nicht (mehr) zulässig.  
 
Die Pflege erfolgt im ersten Jahr aufgrund des fruchtbaren Ackerbodens mit 
zweimaliger Mahd (ab Juni). In den folgenden 2 Jahren der Entwicklungs-
pflege der Gehölze ist, zur Förderung der Fauna (insbesondere Insekten nut-
zen die abgestorbenen Strukturen zur Überwinterung), einmal nach dem 
Winter (Februar bis März) zu mähen. Das Schnittgut ist in diesem Zeitraum 
zu beräumen, so dass eine gewisse Aushagerung erreicht wird. Das Schnitt-
gut ist einer geordneten Verwertung zuzuführen.  
 
Die Verwendung von Schlegelmähwerken bzw. Mulchgeräten, Düngung, Be-
weidung, Melioration ist nicht zulässig. Neueinsaat und Nachsaat ist nur mit 
o.g. Saatgut zulässig. 
 
 

9.  LEITUNGSRECHT 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB) - siehe Eintragungen im Plan 
Zur rechtlichen Sicherung der privaten Trinkwasser-/Brauchwasserleitung 
wird ein Leitungsrecht in einer Breite von 4,0 m zu Gunsten des Versor-
gungsträgers festgelegt. 
Die Trinkwasser-/Brauchwasserleitung darf nicht überbaut werden. Vor der 
Pflanzung der Obstgehölze im Bereich des Pflanzgebotes 4 ist der Leitungs-
verlauf zu orten bzw. durch Suchschachtungen deren Verlauf zu ermitteln.  
 

10.  TRINKWASSERERSCHLIEẞUNG  
 
Für das Gebiet GE 2 ist mit dem Zweckverband Wasserversorgung Pirna/Seb-
nitz eine Vereinbarung für die Erschließung des Gebietes mit Trinkwasser ab-
zuschließen. 
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II. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

(§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 83 SächsBO) 
 

1. ÄUSSERE  GESTALTUNG  VON  BAULICHEN  ANLAGEN 
 
 Fassaden und Dächer 

Bei der Materialwahl sind hochglänzende Baustoffe mit Ausnahme von Foto-
voltaikanlagen nicht zulässig. 

 
 
2. WERBEANLAGEN 

Werbeanlagen mit indirekter Beleuchtung sind an der Stätte der Leistung zu-
lässig.  
Sie sind an der Fassade bzw. im Dachbereich bis zur zulässigen Gebäude-
höhe im Baufeld erlaubt, dabei darf die Werbefläche maximal 3,0 m hoch sein. 
Werbeanlagen mit wechselndem oder bewegtem Licht sind nicht zulässig. 
 
Die Gebäudehöhen beziehen sich auf die in den Baufeldern festgelegten Be-
zugshöhen lt. Planeinschrieb Teil A. 
 
 

3. GESTALTUNG  DER  NICHT  ÜBERBAUTEN  GRUND-
STÜCKSFLÄCHEN 

 
3.1 Die nicht befestigten Flächen sind als Grünfläche anzulegen und zu unterhal-

ten. 
 
3.2 Stellplätze 
 Die erforderlichen Stellplätze sind auf dem Baugrundstück nachzuweisen. Es 

gilt die Sächsische Bauordnung und die Verwaltungsvorschrift des Sächsi-
schen Staatsministeriums des Innern zur Sächsischen Bauordnung in der je-
weils gültigen Fassung. 
Stellplätze sind so anzulegen, dass sie über die jeweiligen Grundstückszufahr-
ten zu erreichen sind.  

 
 
 

4. EINFRIEDUNGEN,  ABGRENZUNGEN  UND  DEREN  GE-
STALTUNG  

 
4.1 Die Einfriedungen sind dem natürlichen Geländeverlauf anzupassen. 
 
4.2 Die Einfriedungen sind mindestens 1,0 m von den öffentlichen Verkehrsflä-

chen einzurücken.  
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III HINWEISE 
 
1. NATÜRLICHE RADIOAKTIVITÄT 

Es ist nicht mit Sicherheit auszuschließen, dass erhöhte Werte der Radonkon-
zentration in der Raumluft auftreten können. Der maximale Referenzwert für 
Radonkonzentrationen in Innenräumen von Neubauten liegt gemäß Richtlinie 
der EU bei 300 Bq/m³. Zum vorsorgenden Schutz vor erhöhter Strahlenbelas-
tung wird empfohlen, die radiologische Situation auf dem Grundstück und den 
Bedarf an Schutzmaßnahmen abklären zu lassen. 

 
 

2. MELDEPFLICHT 

2.1 BODENBELASTUNGEN 
Bekannte, vermutete sowie gefundene Bodenbelastungen, bei denen Gefah-
ren für die Gesundheit von Menschen, bedeutende Sachwerte oder erhebliche 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes nicht ausgeschlossen werden kön-
nen, sind dem zuständigen Umweltamt zu melden. 
 
Werden im Zuge von Boden- oder Tiefbauarbeiten kontaminierte Bereiche 
bzw. Altlasten berührt oder angeschnitten (z.B. erkennbar durch Unterschiede 
im Aussehen, Geruch oder der Beschaffenheit gegenüber dem Normalzu-
stand), ist der Bauherr verpflichtet, diese unverzüglich dem Landratsamt als 
zuständige untere Abfall- und Bodenschutzbehörde anzuzeigen (siehe auch 
§ 13 Abs. 3 SächsKrWBodSchG). Belastete Bereiche sind zwischenzeitlich 
sofort so zu sichern, dass eine Ausbreitung der Kontamination verhindert wird 
und die weitere Verfahrensweise ist mit dem Landratsamt als zuständige un-
tere Abfall- und Bodenschutzbehörde abzustimmen. 

 
 

2.2 BODENFUNDE 
 
Archäologische Funde (auffällige Bodenverfärbungen, Gefäßscherben, Grä-
ber, Knochen, Geräte aus Stein und Metall, Münzen, bearbeitete Hölzer, 
Steinsetzungen aller Art u. a.) sind sofort dem Landesamt für Archäologie 
und / oder der zuständigen unteren Denkmalschutzbehörde zu melden. 
Fundstellen sind inzwischen vor weiteren Zerstörungen zu sichern. Die ent-
deckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstätte sind bis zum Ablauf des 
vierten Tages nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu erhalten und 
zu sichern, sofern nicht die zuständige Fachbehörde mit einer Verkürzung 
der Frist einverstanden ist (§ 20 SächsDSchG). 
Die ausführenden Firmen sind auf die Anzeige- und Sicherungspflicht von 
Bodenfunden gemäß § 20 SächsDSchG hinzuweisen. 
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2.3 GEOLOGISCHE DATEN 
 
Geologische Untersuchungen wie Baugrundbohrungen sind nach GeolDG 
spätestens zwei Wochen vor Beginn dem LfULG als zuständige Behörde an-
zuzeigen (§ 8 GeoIDG). Für diese Anzeigen wird das Online-Portal des 
LfULG "ELBA.SAX" empfohlen. Spätestens drei Monate nach dem Ab-
schluss der geologischen Untersuchung sind die dabei gewonnenen Bohr-
profile und Laboranalysen und spätestens sechs Monate nach dem Ab-
schluss sind Bewertungsdaten wie Einschätzungen, Schlussfolgerungen o-
der Gutachten an das LfULG zu übergeben (§ 9, 10 GeoIDG). 
  

3. VERMESSUNGS- UND GRENZMARKEN 
 
Während der Baumaßnahmen dürfen Vermessungs- und Grenzmarken nicht 
entfernt noch verändert werden.  
Sollten Maßnahmen getroffen werden, wodurch genannte Punkte gefährdet 
sind, ist ein Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur mit der Sicherung 
und gegebenenfalls der Wiederherstellung der betroffenen Punkte zu beauf-
tragen. 
Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, können Veränderungen oder Be-
schädigungen an oben genannten Punkten als Ordnungswidrigkeit geahndet 
werden. 
 
 
 
 
 
 

Peter Mühle 
Bürgermeister 
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